
Aufgrund von § 19 Abs. 2 S. 1, § 22 Abs. 2 S. 1 
und § 23 Abs. 1 S. 2 in Verbindung mit § 72 Abs. 2 
Nr. 1 Brandenburgisches Hochschulgesetzes 
(BbgHG) vom 28.04.2014 (GVBl. I/14 Nr. 18), ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
01.07.2015 (GVBl. I/15, Nr. 18) in Verbindung mit § 
1 Abs. 1 der Verordnung über die Gestaltung von 
Prüfungsordnungen zur Gewährleistung der 
Gleichwertigkeit von Studium, Prüfungen und Ab-
schlüssen (Hochschulprüfungsverordnung – 
HSPV) vom 04.03.2015 (GVBl. II/15, Nr. 12) in 
Verbindung mit § 13 Abs. 5 Nr. 1 der Grundord-
nung der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) vom 28.01.2015 (Amtliche Bekanntma-
chungen der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) Nr. 01/2015, S. 1), zuletzt geändert durch 
Änderungssatzung vom 27.01.2016 (Amtliche Be-
kanntmachungen der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) Nr. 01/2016, S. 1) in Verbindung 
mit § 1 Abs. 2 der Allgemeinen Studien- und Prü-
fungsordnung für Bachelor- und Masterstudien-
gänge (ASPO) in der Neufassung vom 27.01.2016 
(Amtliche Bekanntmachungen der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 01/2016, 
S. 3), geändert durch Satzung vom 02.11.2016 
(Amtliche Bekanntmachungen der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) Nr. 1/2017, S. 
1),  haben die Fakultätsräte der Juristischen Fakul-
tät und der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) die 
folgende studiengangsspezifische Ordnung für 
Studium und Prüfungen erlassen1: 
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Anlagen:  
1. Modulkatalog:  

https://www.rewi.europa-
uni.de/de/studium/bachelor_recht_politik/katalo
g/index.html 

 
https://www.kuwi.europa-
uni.de/de/dekanat/pruefungsangelegenheiten/M
odulkatalog_Studienverlauf/index.html 

 

2. Unverbindlicher Studienverlaufsplan: 
https://www.kuwi.europa-
uni.de/de/dekanat/pruefungsangelegenheiten/M
odulkatalog_Studienverlauf/index.html 

 

3. Muster Studienverlaufsvereinbarung  

 
§ 1 

Geltungsbereich 
(zu § 1 ASPO) 

 
Die Bestimmungen der Allgemeinen Studien- und 
Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudien-
gänge (ASPO) an der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) vom 27.01.2016, geändert durch 
Satzung vom 02.11.2016, werden wie folgt ergänzt 
bzw. erläutert. 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 ASPO) 
 
(1) 1Das Studium soll den Studierenden die Fähig-
keit zum wissenschaftlichen Denken und verant-
wortungsbewussten Handeln vermitteln und einen 
Beitrag zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung leisten. 
2Am Ende des Studiums sollen die Studierenden 
über Fachkenntnisse verfügen, die die rechtsrele-
vante Dimension des politischen Geschehens und 
deren gesellschaftliche Implikationen erkennen 
lassen und ihnen die selbstständige Anwendung 
des erlernten wissenschaftlichen Instrumentariums 
auf praktische Probleme ermöglicht. 3Primäres Ziel 
der Ausbildung an der Juristischen Fakultät und 
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät ist die An-
eignung geeigneter Methoden, die zum Erkennen, 
Formulieren und wissenschaftlichen Bearbeiten 
relevanter juristischer, politik- und kulturwissen-
schaftlicher Fragen und Problemstellungen befähi-
gen. 4Ziel des Studiums ist die Ausbildung der 
Studierenden zur Berufsfähigkeit.  

(2) 1Dem internationalen Charakter wird in der 
Ausbildung besondere Bedeutung beigemessen. 
2Daher strebt der Studiengang an, eine profunde 
juristische und eine kulturwissenschaftlich orientier-
te politologische Ausbildung mit dem Erwerb von 
Fremdsprachenkenntnissen zu verbinden und die 
Module mehrheitlich international auszurichten.  
 



§ 3 
Abschlussgrad 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 2  
und § 2 Abs. 1 ASPO) 

 

Aufgrund des erfolgreichen Abschlusses des Ba-
chelorstudiums wird für den von der Juristischen 
Fakultät und der Kulturwissenschaftlichen Fakultät 
gemeinsam angebotenen Bachelorstudiengang der 
akademische Grad „Bachelor of Arts“ (abgekürzt 
B.A.) erworben.  
 

§ 4 
Unterrichtssprache 

 
Lehr- und Prüfungssprache im Studium ist in der 
Regel Deutsch.  
 

§ 5  
Studienbeginn 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 5 ASPO) 
 

Das Studium kann zum Wintersemester eines je-
den Jahres aufgenommen werden; davon unbe-
rührt bleibt die Einschreibung in ein höheres Fach-
semester.  
 

§ 6 
Regelstudienzeit 

(zu § 5 Abs. 1 S. 1 ASPO) 
 

Die Regelstudienzeit beträgt sechs Fachsemester.  
 

§ 7 
Aufbau des Studiums 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 6, § 5 Abs. 2 S. 2, § 7 Abs. 
1 S. 1 ASPO) 

 
(1) Der Studienumfang beträgt 180 ECTS-Credits.  

(2) 1Den Studierenden steht es grundsätzlich frei, 
in welcher Reihenfolge sie die Studien- und Prü-
fungsleistungen ablegen. 2Die in den Modulbe-
schreibungen aufgeführten Angaben zum Turnus 
und ggf. bestehenden Zugangsvoraussetzungen 
der Module sind zu beachten. 3Der in Anlage 2 
beigefügte unverbindliche Studienverlaufsplan gibt 
eine sinnvolle Gestaltung des Studiums beispiel-
haft vor.  

(3) 1Der Bachelorstudiengang Recht und Politik 
gliedert sich inhaltlich in: 

- die juristische Grundlagenausbildung (15 ECTS-
Credits) 

- die sozialwissenschaftliche Grundlagenausbil-
dung (15 ECTS-Credits) 

- die Schwerpunktbildung (96 ECTS-Credits) 

- die außerfachlichen und überfachlichen Qualifi-
kationen (42 ECTS-Credits) und  

- die Bachelorprüfung (Bachelorarbeit und mündli-
che Bachelorprüfung) (12 ECTS-Credits).  

2Jedes Modul wird mit einer Modulnote abge-
schlossen, die sich aus den erbrachten Leistungen 
in den besuchten Veranstaltungen des Moduls 
zusammensetzt. 3Es ist dabei darauf zu achten, 
dass die einzelnen Prüfungsbestandteile sich auf 

das Modulthema beziehen und einen nachvollzieh-
baren Gesamtzusammenhang bilden. 4Im Einzel-
nen sind die nachstehend aufgelisteten Module mit 
der Verteilung der ECTS-Credits und des Work-
loads obligatorische Bestandteile des Studien-
gangs:



 

Modulgruppen Module ECTS-
Credits 

Präsenz-

studium  

in LVS 

Präsenz- 

studium  

in Stunden 

Selbst- 

studium  

in Stunden 

Arbeits- 

aufwand  

(gesamt) 

I. Grundlagen  

I.1. Juristische Grundlagen 

- Öffentliches Recht Grundkurs I incl. Arbeitsge-
meinschaft (9 ECTS-Credits)  

- 2 juristische Grundlagenkurse  

(je 3 ECTS-Credits) 

15 6 90 360 450 

 

I.2. Sozialwissenschaftliche Grundlagen  

- Einführung in Recht und Politik im historischen 
Kontext incl. Tutorium  

(9 ECTS-Credits) 

- Einführung in die sozialwissenschaftliche Metho-
denlehre (6 ECTS-Credits) 

15 8 120 330 450 

II. Schwerpunkte 

II.1. Recht und Politik im nationalen Kontext 

- Öffentliches Recht Grundkurs II incl. Arbeitsge-
meinschaft (9 ECTS-Credits) 

- Vergleichende Regierungslehre  

(6 ECTS-Credits) 

15 8 120 330 450 

 

II.2. Recht und Politik im europäischen Kontext 

- Europarecht incl. Arbeitsgemeinschaft  

(9 ECTS-Credits) 

- Regieren im Europäischen System   

(6 ECTS-Credits) 

15 10 150 300 450 

 

 

 

 

 

 

II.3. Recht und Politik im internationalen Kontext 

- Völkerrecht (3 ECTS-Credits) 

- Europäischer und universeller Menschenrechts-
schutz (3 ECTS-Credits) 

- Internationale Beziehungen  

(9 ECTS-Credits) 

 

 

15 6 90 360 450 



 

 

II.4. Recht und Politik im transnationalen Kon-

text 

- Internationales Privatrecht (3 ECTS-Credits)  

- zwei Wahlpflichtveranstaltungen: Migration, Öf-
fentlichkeit und Medien  

(insgesamt 12 ECTS-Credits)  

15 6 90 360 450 

III. Vertiefung 

Schwerpunkte 

III.1. Vertiefung eines aus vier Schwerpunkten 

aus II 

 

18 4 - 8 60 - 120 420 - 480 540 

 

III.2. Vertiefung eines zweiten aus vier Schwer-

punkten aus II 

 

18 4 - 8 60 - 120 40 - 480 540 

IV. Außer- und über-

fachliche Qualifikati-

onen  

IV.1. Fremdsprache: Englisch  

Abschluss des UNIcert II (B2) 
12 8 120 240 360 

 

IV.2. Fremdsprache:  

Abschluss des UNIcert I (B1) in einer frei wählbaren 

weiteren Fremdsprache oder Abschluss UNIcert III 
(C1) in Englisch 

12 12 180 180 360 

 

IV.3. Praxisrelevante Fertigkeiten 

- mind. 4 Wochen Praktikum in Vollzeit  

(mind. 6 ECTS-Credits) 

- Schlüsselqualifikation/weitere praxisrelevante 
Elemente  

(max. 12 ECTS-Credits) 

18 0 - 8 0 – 120 420 - 540 540 

Schriftliche Bachelorarbeit  9 0 0 270 270 

Mündliche Bachelorprüfung 3 0 0 90 90 

Summe 180 66 - 76 990 - 1140 4410 - 4260 5400 

 



 

(4) 1Die Modulgruppe I legt wesentliche juristi-
sche und sozialwissenschaftliche Grundlagen. 
2Im Modul I.1. Juristische Grundlagen mit ins-
gesamt 15 ECTS-Credits sind folgende Veran-
staltungen obligatorisch: 

a. Grundkurs I Öffentliches Recht und Ar-
beitsgemeinschaft 

b. zwei Grundlagenkurse der juristischen 
Ausbildung (wahlobligatorisch)  

3Im Modul I.2. „Sozialwissenschaftliche Grund-
lagen“ mit insgesamt 15 ECTS-Credits sind 
folgende Veranstaltungen obligatorisch: 

a. Recht und Politik im historischen Kontext 
(inkl. Tutorium) 

b. Einführung in eine Methode in den Sozi-
alwissenschaften (wahlobligatorisch) 

(5) 1Die Modulgruppe II ist der inhaltliche 
Schwerpunkt des Studiums, der das Verhältnis 
von Recht und Politik in vier Bezugsrahmen 
untersucht: national, europäisch, international 
und transnational. 2Sie beinhaltet entspre-
chend 4 Module mit jeweils 15 ECTS-Credits: 
3Im Modul II.1. „Recht und Politik im nationalen 
Kontext“ sind folgende Lehrveranstaltungen 
obligatorisch: 

a. Grundkurs II Öffentliches Recht und Ar-
beitsgemeinschaft 

b. (Vergleichende) Regierungslehre 
4Im Modul II.2. „Recht und Politik im europäi-
schen Kontext“ sind folgende Lehrveranstal-
tungen obligatorisch: 

a. Europarecht 
b. Regieren im EU-System 

5Im Modul II.3. „Recht und Politik im internatio-
nalen Kontext“ sind folgende Lehrveranstal-
tungen obligatorisch: 

a. Völkerrecht  
b. Europäischer und universeller Menschen-

rechtsschutz  
c. internationale Beziehungen 

6Im Modul II.4. „Recht und Politik im transnati-
onalen Kontext“ ist folgende Lehrveranstaltung 
obligatorisch: 

Internationales Privatrecht (Grundlagen) 
7Weitere Lehrveranstaltungen zum Themen-
feld „Recht und Politik im transnationalen Kon-
text“, insbesondere Migration, Öffentlichkeit 
und Medien, können aus dem Lehrangebot in 
diesem Modul frei gewählt werden (wahlobliga-
torisch).  

(6) 1Die Modulgruppe III bietet den Studieren-
den die Möglichkeit einer Spezialisierung in 
zwei der vier Schwerpunkte. 2Sie beinhaltet 2 
Module mit jeweils 18 ECTS-Credits. 3Die Stu-
dierenden können frei aus dem Veranstal-
tungsangebot auswählen, wobei 18 ECTS-

Credits in der Modulgruppe III insgesamt aus 
dem Lehrveranstaltungsangebot der Juristi-
schen und 18 ECTS-Credits aus dem Angebot 
der Kulturwissenschaftlichen Fakultät gewählt 
werden müssen. 4Der Prüfungsausschuss 
kann einzelne Lehrveranstaltungen für fach-
übergreifend erklären, so dass zugehörige 
ECTS-Credits bei Bedarf als ECTS-Credits der 
anderen Fakultät gewertet werden.  

(7) 1Die Modulgruppe IV „Fachliche und Über-
fachliche Qualifikationen“ umfasst 3 Module: 2 
Fremdsprachenmodule mit je 12 ECTS-Credits 
sowie ein Praxismodul mit 18 ECTS-Credits.  
2Modul IV.1. „1. Fremdsprache: Englisch“ hat 
die fremdsprachliche Ausbildung in Englisch 
mit dem Abschluss Unicert II bzw. B2 des eu-
ropäischen Referenzrahmens gemäß Prü-
fungsordnung für die studienbegleitende 
Fremdsprachenausbildung am Sprachenzent-
rum der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 
(Oder) in der jeweils geltenden Fassung zum 
Ziel. 
3Modul IV.2. „2. Fremdsprache“ hat die fremd-
sprachliche Ausbildung in einer weiteren, frei 
wählbaren Fremdsprache mit dem Abschluss 
Unicert I bzw. B1 des europäischen Referenz-
rahmens gemäß Prüfungsordnung für die stu-
dienbegleitende Fremdsprachenausbildung am 
Sprachenzentrum der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) in der jeweils gelten-
den Fassung zum Ziel.  
4Studierende können in diesem Modul als Er-
satz für die zweite Fremdsprache das Fach-
sprachenzertifikat in Englisch wählen mit dem 
Abschluss Unicert III bzw. C1 des europäi-
schen Referenzrahmens gemäß Prüfungsord-
nung für die studienbegleitende Fremdspra-
chenausbildung am Sprachenzentrum der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in 
der jeweils geltenden Fassung. 
5Für die Anerkennung äquivalenter Sprachab-
schlüsse ist der Prüfungsausschuss zuständig.  
6Modul IV.3. umfasst ein mindestens vierwö-
chiges Praktikum sowie Lehrveranstaltungen 
zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen bzw. 
weitere Wahlelemente aus dem Bereich pra-
xisrelevanter Fertigkeiten, die auf die berufli-
che Praxis vorbereiten und der Förderung der 
Schlüsselkompetenzen dienen.  

(8) Die Abschlussphase besteht aus der Ba-
chelorarbeit sowie dem Abschlusskolloquium. 

(9) 1Näheres zu den Lehrveranstaltungen, 
insbesondere zu den Lehrformen, Teilnahme-
voraussetzungen, Art und Umfang der Leis-
tungsnachweise zur Leistungserbringung, ist 
im Modulkatalog geregelt (siehe Anlage 1 zu 
dieser Studien- und Prüfungsordnung).  



 

(10) Die Zuordnung eines Moduls zu einer 
Modulgruppe und die zu einem Modul gehöri-
gen Lehrveranstaltungen sind im Modulkatalog 
enthalten (siehe Anlage 1 zu dieser Studien- 
und Prüfungsordnung). 
 

§ 8 
Lehr- und Prüfungsformen sowie  

Organisation von Prüfungen  
 (zu § 4, § 7, § 13, §§ 14 bis 16,  

§ 23 Abs. 7 ASPO) 
 

(1) Im Rahmen des Studiengangs sind folgen-
de Lehrformen vorgesehen: 

- Vorlesungen  

- Seminare 

- Projekt- und Praxisseminare 

- Arbeitsgemeinschaften  

- Kolloquien 

- Praktika 

- Exkursionen 

- Projekttage 

- Sprachkurse 

- Tutorien. 

(2) 1Gemäß § 4 Abs. 2 ASPO sind die Qualifi-
kationsziele sowie die Lehr- und Prüfungsfor-
men im Modulkatalog festgelegt. 
2Prüfungsleistungen können nach der jeweili-
gen Modulbeschreibung wie folgt erbracht 
werden: 

- eine Klausur im Umfang von mind. 90 und 
max. 180 Minuten 

- eine mündliche Prüfung im Umfang von 

mind. 15 und max. 30 Minuten je Student 
bzw. Studentin eine Hausarbeit an der Kul-
turwissenschaftlichen Fakultät im Umfang 
von in der Regel 20.000 – 30.000 Zeichen 
(6 ECTS-Credits) oder im Umfang von in 

der Regel 40.000 – 50.000 Zeichen (9 
ECTS-Credits) 

- eine Seminararbeit an der Juristischen Fa-
kultät im Umfang von in der Regel 40.000 
Zeichen  

- mehrere Essays an der Kulturwissen-
schaftlichen Fakultät mit einem Gesamt-
umfang von in der Regel 20.000 – 30.000 
Zeichen (6 ECTS-Credits) oder im Umfang 
von in der Regel 40.000 – 50.000 Zeichen 

(9 ECTS-Credits). 

(3) Tutorien sowie alle Leistungen im Modul 
IV.3. werden mit „bestanden“/„nicht bestanden“ 
bewertet und gehen nicht in die nach § 26 Abs. 
1 ASPO vorgenommene Berechnung der Ge-

samtnote ein. 

(4) Mindestens zwei der in den Modulgruppen 
I, II und III zu erbringenden Leistungsnachwei-
se müssen durch Haus- oder Seminararbeiten 
erbracht werden. 

(5) Die Vorlesungsabschlussklausuren in der 
Juristischen Fakultät sollen in den ersten zwei 
Wochen der vorlesungsfreien Zeit stattfinden. 
Werden Wiederholungsklausuren im selben 
Semester angeboten, sollen diese in den letz-
ten beiden Wochen des Semesters stattfinden. 

(6) Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich mittels 
der eingesetzten elektronischen Systeme, 
sofern nicht ausnahmsweise ein schriftliches 
Verfahren durchgeführt wird.  

(7) Bei fehlender Anmeldung ist eine Teilnah-
me an der betreffenden Prüfung ausgeschlos-
sen beziehungsweise wird die trotzdem er-
brachte Prüfungsleistung nicht bewertet. In 
begründeten Einzelfällen kann der Prüfungs-
ausschuss Ausnahmen zulassen. 

(8) 1Leistungsnachweise für den Erwerb von 
Fremdsprachenkenntnissen (Modul IV.1. und 
IV.2.) werden wie folgt erworben: 

12 ECTS-Credits: 

- Sprachprüfung in der ersten Fremdspra-
che: Englisch (Modul IV.1.) auf dem Ni-
veau von UNIcert II bzw. B2 des Gemein-

samen Europäischen Referenzrahmens 
(GER). 

- Sprachprüfung in der zweiten Fremdspra-
che (Modul IV.2.) auf dem Niveau von 
UNIcert I bzw. B1 des Gemeinsamen Eu-

ropäischen Referenzrahmens (GER). 

- Sprachprüfung in der ersten Fremdsprache 
(Modul IV.2.) auf dem Niveau von 
UNIcert III bzw. C1 des Gemeinsamen Eu-

ropäischen Referenzrahmens (GER). 

2Die Anforderungen für die Sprachprüfungen 
regelt die Prüfungsordnung für die studienbe-
gleitende Fremdsprachenausbildung am Spra-
chenzentrum der Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 3Über die Anerkennung von Sprach-
nachweisen anderer Art entscheidet der Prü-
fungsausschuss. 

(9) 1Mindestens 6 ECTS-Credits im Modul 
IV.3. (Praxisrelevante Fertigkeiten) müssen 
durch den Nachweis über ein berufsqualifizie-
rendes Praktikum mit einer Dauer von vier 
Wochen in Vollzeit erworben werden. 
2Genaueres regelt die Praktikumsrichtlinie für 
diesen Studiengang. 3Für den Erwerb der wei-
teren ECTS-Credits in diesem Modul müssen 
zusätzliche Wahlelemente so gewählt bzw. 
kombiniert werden, dass in der Summe 18 



 

ECTS-Credits - einschließlich des Praktikums 
nach S. 1 - erworben werden. 4Folgende Ele-
mente können kombiniert werden: 

- zusätzliche Praktikumszeiten 

- 2 Exkursionstage (1 ECTS-Credit) 

- 2 Projekttage (1 ECTS-Credit) 

- Projekt- bzw. Praxisseminare (je nach Ar-
beitsumfang: 3 bzw. 6 ECTS-Credits) 

(10) 1Die Modulnoten ergeben sich rechnerisch 
aus dem Durchschnitt der Noten der in den 
jeweiligen Modulen erworbenen Leistungs-
nachweise. 2Bei der Errechnung der Modulno-
te orientiert sich die Gewichtung der Einzelno-
ten an der Anzahl der ECTS-Credits. 

(11) 1Studierende, die bereits an einer anderen 
Hochschule einen fachlich vergleichbaren Stu-
diengang studiert haben, können zur mündli-
chen Bachelorprüfung (Abschlusskolloquium) 
nur zugelassen werden, wenn sie mindestens 
30 ECTS-Credits der 180 für die erfolgreiche 
Beendigung des Studiums erforderlichen 
ECTS-Credits an der Europa-Universität Vi-
adrina Frankfurt (Oder) - einschließlich der 
Berücksichtigung der Anzahl der ECTS-Credits 
für das Abschlusskolloquium - erbracht haben. 
2Über begründete Ausnahmen entscheidet der 
Prüfungsausschuss. 
 

§ 9 
Wiederholung von Prüfungen 

(zu § 17 Abs. 16 S. 1, § 25 Abs. 1, 2  
und Abs. 3 S. 1 und 3 ASPO) 

 
1Studierende, die Prüfungen nicht bestanden 
haben, können innerhalb der zeitlichen Vorga-
ben des § 10 Abs. 1 alle angebotenen Wieder-
holungsmöglichkeiten nach den folgenden 
Sätzen dieser Vorschrift nutzen, es sei denn, 
die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestan-
den oder der oder die Studierende wurde ex-
matrikuliert. 2Für jede Prüfung müssen mindes-
tens zwei Wiederholungen angeboten werden. 
3Eine nicht bestandene Bachelorarbeit und ein 
nicht bestandenes Abschlusskolloquium kön-
nen jeweils nur einmal wiederholt werden ge-
mäß § 17 Abs. 16 und § 25 Abs. 3 S. 1 und 2 
ASPO. 
 

§ 10 
Verpflichtende Studienfachberatung  
(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 8, § 3 Abs. 3  

und § 6 Abs. 1 und 6 ASPO) 
 

(1) 1Haben die Studierenden die für die erfolg-
reiche Beendigung des Studiums vorgesehe-
nen 180 ECTS-Credits, einschließlich der Ab-
schlussprüfung, nicht bis zum Ende des zehn-
ten Fachsemesters erworben und gegenüber 
dem Prüfungsamt nachgewiesen, so ist der 
oder die Studierende gemäß §§ 21 Abs. 2 S. 2 

und 20 Abs. 3 S. 1 BbgHG verpflichtet, an 
einer Studienfachberatung nach § 3 Abs. 3 in 
Verbindung mit § 6 ASPO teilzunehmen. 2Dies 
gilt nicht, wenn die Überschreitung der Frist 
von den Studierenden nicht zu vertreten ist.  

(2) 1Die Studienfachberatung im Sinne des 
Abs. 1 S. 1 erfolgt durch den Vorsitzenden 
oder die Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses. 2Zur Vorbereitung auf dieses Gespräch 
kann der oder die Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses die Studienfachberatung der 
Fakultäten um Unterstützung bitten. 3Das be-
trifft insbesondere die Analyse des bisherigen 
Studienverlaufs und die Feststellung der zum 
Abschluss des Bachelorstudiums noch fehlen-
den Prüfungsleistungen. 

(3) 1Die Studierenden werden nach dem Be-
ginn des elften Fachsemesters zu der Studien-
fachberatung schriftlich eingeladen. 2Die Bera-
tung erfolgt in Form eines persönlichen Ge-
sprächs; in Ausnahmefällen kann diese auch 
schriftlich erfolgen. 3Ziel dieser Studienfachbe-
ratung ist der schriftliche Abschluss einer Stu-
dienverlaufsvereinbarung gemäß § 6 Abs. 3 
und 4 ASPO. 4Bei der Festlegung von Ver-
pflichtungen wird die persönliche Situation der 
oder des Studierenden angemessen berück-
sichtigt. 5Die Vereinbarung ist spätestens zum 
Ende der Vorlesungszeit des elften Fachse-
mesters abzuschließen. 6In Anlage 3 dieser 
Ordnung ist eine Musterstudienverlaufsverein-
barung enthalten. 

(4) 1Im Falle der Nichteinhaltung der Studien-
verlaufsvereinbarung aus triftigem Grund ist 
der Nachweis des triftigen Grundes unmittelbar 
nach Bekanntwerden und in schriftlicher Form 
an den Prüfungsausschuss zu erbringen. 2Im 
Falle von Krankheit als triftigem Grund ist die-
se grundsätzlich mit einem ärztlichen Attest 
nachzuweisen, aus dem die durch die Erkran-
kung hervorgerufenen körperlichen bzw. psy-
chischen Auswirkungen und die voraussichtli-
che Dauer der Erkrankung hervorgehen. 3Der 
Prüfungsausschuss kann darüber hinaus die 
Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlan-
gen. 4Die Berücksichtigung sonstiger triftiger 
Gründe muss schriftlich und unter Vorlage 
entsprechender Nachweise beantragt werden. 
5Die vorgelegten Gründe werden vom Prü-
fungsausschuss geprüft. 6Bei Anerkennung der 
Gründe wird eine neue Studienverlaufsverein-
barung abgeschlossen.  

(5) 1Lehnen die Studierenden den Abschluss 
einer Studienverlaufsvereinbarung ab, schlie-
ßen sie eine solche nicht innerhalb der in Abs. 
3 genannten Frist ab oder haben die Studie-
renden auch nach Ablauf einer in der Studien-
verlaufsvereinbarung festgelegten Frist nicht 
die für die erfolgreiche Beendigung des Studi-
ums vorgesehenen ECTS-Credits erworben 
und gegenüber dem Prüfungsamt nachgewie-



 

sen, so werden sie gemäß § 14 Abs. 5 S. 2 Nr. 
2 BbgHG exmatrikuliert. 2Dies gilt nicht, wenn 
die Überschreitung der Frist von den Studie-
renden nicht zu vertreten ist.  
 

§ 11 
Anerkennung von Studienzeiten,  

Studienleistungen und Prüfungsleistungen 
sowie Anrechnung von außerhochschu-

lisch erworbenen Kenntnissen  
und Fähigkeiten;  

Anerkennungsprüfung  
(zu § 10 Abs. 3 S. 2 und § 12 ASPO) 

 
(1) Die Anerkennung von Studienzeiten, Stu-
dienleistungen und Prüfungsleistungen sowie 
die Anrechnung von außerhochschulisch er-
worbenen Kenntnissen und Fähigkeiten regelt 
§ 12 ASPO. 

(2) 1Die antragstellende Person hat die erfor-
derlichen Informationen über die Leistung, 
deren Anerkennung begehrt wird, beizubrin-
gen. 2Die Anerkennung und Anrechnung er-
folgt im Ergebnis einer Prüfung der von der 
antragstellenden Person beigebrachten Unter-
lagen. 3Bei Ablehnung der Anerkennung von 
Leistungen nach § 12 Abs. 1 S. 1 ASPO durch 
den Prüfungsausschuss wird auf schriftlichen 
Antrag der oder des Studierenden an den Prü-
fungsausschuss eine Anerkennungsprüfung 
durchgeführt, sofern der oder die Studierende 
glaubhaft macht, die entsprechenden Kennt-
nisse und Fähigkeiten anderweitig erworben zu 
haben. 

(3) 1Die Anerkennungsprüfung wird von einem 
oder einer gem. § 11 Abs. 1 ASPO Prüfungs-
berechtigen geprüft. Er oder sie muss Hoch-
schullehrer oder Hochschullehrerin der Juristi-
schen oder der Kulturwissenschaftlichen Fa-
kultät sein. 2Bestellt wird der Prüfer oder die 
Prüferin durch den Prüfungsausschuss, der 
diese Kompetenz auf seinen Vorsitzenden 
oder seine Vorsitzende und dessen oder deren 
Stellvertreter oder Stellvertreterin übertragen 
kann. 3Die Prüfungsform wird vom Prüfungs-
ausschuss, der diese Kompetenz auf seinen 
Vorsitzenden oder seine Vorsitzende und des-
sen oder deren Stellvertreter oder Stellvertrete-
rin übertragen kann, in Absprache mit dem 
Prüfer oder der Prüferin unter Berücksichti-
gung der für das anzuerkennende Modul zu 
erreichenden Qualifikationsziele festgelegt. 
4Für die Prüfungsformen gelten die Bestim-
mungen in den § 8 Abs. 2 S. 2 entsprechend.  

(4) 1Bei Bestehen der Anerkennungsprüfung 
mit mindestens „ausreichend“ gilt die Leistung 
als anerkannt. 2Bei Nichtbestehen ist die 
Nichtanerkennung als Entscheidung des Prü-
fungsausschusses gemäß § 12 Abs. 6 S. 1 
ASPO der bzw. dem betreffenden Studieren-
den mitzuteilen und zu begründen. 

§ 12 
Bachelorarbeit 

(zu § 1 Abs. 2 S. 2 Nr. 7, § 10 Abs. 3  
S. 2, § 17 Abs. 3, 4, Abs. 16, § 18 S. 6,  

§ 23 Abs. 1 S. 3 lit. a), lit. b), Abs. 2  
und 3 ASPO) 

 
(1) 1Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit 
beträgt acht Wochen. 2Der Umfang der Ba-
chelorarbeit soll 80.000 Zeichen umfassen.2 

(2) 1Wird die Bachelorarbeit in deutscher Spra-
che abgefasst, muss die Arbeit im Anhang eine 
Zusammenfassung in englischer Sprache ent-
halten. 2In Absprache mit dem Betreuer bezie-
hungsweise der Betreuerin der Arbeit kann auf 
die Zusammenfassung verzichtet werden. 

(3) 1Im Falle der Erkrankung des Studierenden 
während der Bearbeitungszeit der Bachelorar-
beit gilt § 17 Abs. 11 ASPO. 2Im Falle anderer 
Gründe, die von den Studierenden nicht zu 
vertreten sind und eine Verlängerung der Be-
arbeitungszeit der Bachelorarbeit bedingen, gilt 
§ 17 Abs. 10 ASPO. 3Der Prüfungsausschuss 
kann seine Kompetenz zur Entscheidung über 
Anträge auf Verlängerung der Bearbeitungszeit 
von Bachelorarbeiten auf seinen Vorsitzenden 
oder seine Vorsitzende und dessen oder deren 
Stellvertreter oder Stellvertreterin übertragen. 

(4) 1Die Bachelorarbeit wird gemäß § 17 Abs. 
14 ASPO in Verbindung mit § 23 Abs. 1 S. 3 lit. 
a) und Abs. 2 ASPO bzw. § 23 Abs. 1 S. 3 lit. 
b) ASPO in Verbindung mit § 23 Abs. 3 S. 1 
ASPO bewertet. 2Die Bewertung soll innerhalb 
von vier Wochen nach Abgabe erfolgen. 3Der 
oder die Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses dieses interdisziplinären Studiengangs 
kann in begründeten Ausnahmefällen auf An-
trag eines Prüfers oder einer Prüferin die Frist 
gem. § 17 Abs. 15 ASPO verlängern.  

(5) Wird die Bachelorarbeit mit der Note „nicht 
ausreichend“ (5,0) oder weniger als 4 Punkte 
bewertet, kann der oder die Studierende sie 
gemäß § 17 Abs. 16 und § 25 Abs. 3 S. 1 AS-
PO einmal mit einem neuen Thema wiederho-
len. 

(6) Die Einsichtnahme in die Gutachten kann 
bereits vor Abschluss des Prüfungsverfahrens 
beim Prüfungsamt erfolgen.  
 

                                                 
2
 In der Zeichenangabe sind die Fußnoten 

eingeschlossen, nicht aber die Leerzeichen. Nicht 
davon erfasst sind diejenigen Zeichen, die die 
vorangestellte Gliederung und das Literaturverzeichnis 
betreffen.  



 

§ 13 
Abschlusskolloquium 

(zu § 10 Abs. 3 S. 2, § 18, § 23 Abs. 1  
S. 3 lit. a), Abs. 2, Abs. 6 S. 1 und 3 ASPO) 

 
(1) Voraussetzungen für die Zulassung zur 
mündlichen Bachelorprüfung (Abschlusskollo-
quium) ist der Nachweis 

- einer mindestens mit der Note 4,0 oder 4 
Punkten bewerteten Bachelorarbeit (9 
ECTS-Credits), 

- des erfolgreichen Abschlusses aller stu-
dienbegleitenden Studien- und Prüfungs-
leistungen gemäß § 7 in Verbindung mit 
§ 8 Abs. 2 bis 4 und 8 bis 9 im Gesamtum-
fang von 168 ECTS-Credits. 

(2) 1Die mündliche Bachelorprüfung eines oder 
einer Studierenden besteht aus einer 15-
minütigen Präsentation und einer anschließen-
den 15-minütigen Diskussion zu einem frei 
wählbaren Thema aus dem Themenspektrum 
der Modulgruppen I, II und III. 2Die Prüfung 
wird mit einer Note gemäß § 23 Abs. 1 S. 3 lit. 
a), Abs. 2, Abs. 6 S. 1 und 3 ASPO bewertet. 
3Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnis-
se der Prüfung sind in einem Protokoll festzu-
halten. 

(3) 1Die mündliche Bachelorprüfung wird vor 
zwei Prüfern oder Prüferinnen abgelegt, wobei 
je beteiligter Fakultät ein prüfungsberechtigter 
Prüfer oder eine prüfungsberechtigte Prüferin 
mitwirken muss. Mindestens einer der beiden 
Prüfer muss Hochschullehrer oder Hochschul-
lehrerin einer der beiden Fakultäten der Euro-
pa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) aus 
dem Fachgebiet sein, auf das sich die Ab-
schlussarbeit bezieht. 2Die Prüfer bzw. Prüfe-
rinnen bestellt der Prüfungsausschuss unter 
den Voraussetzungen zur Prüfungsberechti-
gung gemäß § 18 S. 3 und 4, § 17 Abs. 3 AS-
PO in Verbindung mit § 11 Abs. 1 ASPO. 3Der 
Prüfungsausschuss kann diese Kompetenz 
durch Beschluss auf seinen Vorsitzenden bzw. 
seine Vorsitzende und dessen oder deren 
Stellvertreter oder Stellvertreterin übertragen.  

(4) Der oder die Vorsitzende der Prüfungs-
kommission kann Studierenden des Studien-
gangs, insbesondere den zur Prüfung bereits 
zugelassenen, sowie mit der Ausbildung oder 
Prüfung der Studierenden in diesem Studien-
gang befassten Personen die Anwesenheit in 
der mündlichen Prüfung mit Zustimmung der 
oder des Studierenden gestatten. 2Die Zulas-
sung erstreckt sich jedoch nicht auf die Bera-
tung und die Bekanntgabe der Prüfungsergeb-
nisse. 

(5) 1Wird die mündliche Bachelorprüfung mit 
der Note „nicht ausreichend" (5,0) bewertet, 
kann es einmal gemäß § 25 Abs. 3 S. 2 ASPO 

wiederholt werden. 2Diese Wiederholung soll 
spätestens sechs Monate nach dem ersten 
Versuch erfolgen. 
 

§ 14 
Bewertung von Prüfungen  

und Berechnung der Gesamtnote 
 (zu § 23 Abs. 1 S. 3 lit. a, lit. b,  

Abs. 2 und Abs. 3, § 26 Abs. 1 S. 1  
und 4 ASPO) 

(1) Die Bewertung der Prüfungsleistungen 
einschließlich der Bachelorarbeit und der 
mündlichen Bachelorprüfung, erfolgt durch die 
gemäß § 23 Abs. 1 S. 3 lit. a und für die Be-
wertung von Prüfungsleistungen an der Juristi-
schen Fakultät – auch hinsichtlich der betref-
fenden Bewertung der Bachelorarbeit - gem. § 
23 Abs. 1 S. 3 lit. b ASPO festzulegenden 
Noten. Die Umrechnung der Punktevergabe für 
Prüfungsleistungen und die betreffende Bewer-
tung der Bachelorarbeit an der Juristischen 
Fakultät erfolgt gemäß § 23 Abs. 3 ASPO. 

(2) Zur differenzierten Bewertung der Prü-
fungsleistungen an der Kulturwissenschaftli-
chen Fakultät - einschließlich der betreffenden 
Bewertung der Bachelorarbeit und der Bewer-
tung des Abschlusskolloquiums - nach Abs. 1 
Alt. 1 werden Zwischenwerte gemäß § 23 Abs. 
2 ASPO gebildet. 

(3) 1Die Gesamtnote wird wie folgt berechnet:  

65 % Studienbegleitende Leistungsnachwei-
se (Modulgruppen I – III) 

5 % Studienbegleitende Leistungsnachwei-
se (Module IV.1. und IV.2.) 

20 % Bachelorarbeit 
10 % mündliche Bachelorprüfung 

 

2Bei der Errechnung der Note für die studien-
begleitenden Leistungsnachweise orientiert 
sich die Gewichtung der Modulnoten an der 
Anzahl der ECTS-Credits (gewichtetes arith-
metisches Mittel gemäß § 26 Abs. 1 S. 1 AS-
PO). 3Die Berechnung der einzelnen Modulno-
ten erfolgt gemäß § 23 Abs. 7 ASPO, wobei 
ggf. die Umrechnung der juristischen Noten 
gemäß § 23 Abs. 3 der Modulnotenberech-
nung vorangeht.  

(4) Die Gesamtnote wird nach den Noten des 
§ 26 Abs. 1 S. 4 ASPO angegeben. 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese studiengangsspezifische Ordnung tritt 
am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den 
Amtlichen Bekanntmachungen der Europa-
Universität Viadrina Frankfurt (Oder) in Kraft. 
 

 

 



 

Anlage 1 der Studien- und Prüfungsord-
nung: Modulkatalog für den Bachelorstudi-
engang Recht und Politik  
 
Link:  
https://www.rewi.europa-
uni.de/de/studium/bachelor_recht_politik/katalo
g/index.html 
 

Link: 
https://www.kuwi.europa-
uni.de/de/dekanat/pruefungsangelegenheiten/
Modulkatalog_Studienverlauf/index.html 



 

 

Anlage 2 der Studien- und Prüfungsordnung: unverbindlicher Studienverlaufsplan für den Bachelorstudiengang Recht und Politik  

Fach-
semester 

Modulgruppe Modul Lehrveranstaltungen SWS ECTS-
Credits 

1. I. Grundlagen I.1. Rechtswissenschaftliche Grundlagen Öffentliches Recht Grundkurs I (Vorlesung und Arbeitsge-
meinschaft) 

6 9 

  I.2. Sozialwissenschaftliche Grundlagen Recht und Politik im historischen Kontext (Vorlesung und 
Tutorium) 

4 9 

   Einführung in die Methoden der qualitativen Sozialfor-
schung 

2 6 

 IV. Außer- und 
überfachliche 
Kompetenzen 

IV.1. Fremdsprache: Englisch Mittelstufenkurs Englisch 4 6 

SUMME 30 

2. Grundlagen  I.1. Rechtswissenschaftliche Grundlagen  Grundlagenfach Rechtssoziologie 2 3 
   Grundlagenfach Rechtsphilosophie 2 3 
 
 
 

Schwerpunkte II. 1. Recht und Politik im nationalen Kon-
text 

Öffentliches Recht Grundkurs II (Vorlesung und Arbeitsge-
meinschaft) 

6 9 

   Vergleichende Regierungslehre 2 6 
 IV. Außer- und 

überfachliche 
Kompetenzen 

IV.1. Fremdsprache: Englisch 2 Oberstufenkurse Englisch und B2-Prüfung 4 6 

  IV.3. Praxisrelevante Fertigkeiten Praxisseminar: Wissenschaftliches Schreiben 2 3 
SUMME 30 

3. Schwerpunkte II.2. Recht und Politik im europäischen 
Kontext 

Regieren im Europäischen System 2 6 

  II.3. Recht und Politik im internationalen 
Kontext 

Internationale Beziehungen 2 9 

   Völkerrecht 2 3 
  II.4. Recht und Politik im transnationalen 

Kontext 
Internationales Privatrecht (Grundlagen) 2 3 

 IV. Außer- und 
überfachliche 
Kompetenzen 

IV.2. Fremdsprache UNIcert-I-Kurs (B1) in einer 2. Fremdsprache oder 
Zertifikatskurs Englisch 

4 6 

  IV.3. Praxisrelevante Fertigkeiten Praxisseminar: Wissenschaftliches Schreiben  2 3 
SUMME 30 

 



 

 

 
4. Schwerpunkte II.2. Recht und Politik im europäischen 

Kontext 
Europarecht (Vorlesung und Arbeitsgemeinschaft) 6 9 

  II.3. Recht und Politik im internationalen 
Kontext 

Europäischer und universeller Menschenrechtsschutz 2 3 

  II.4. Recht und Politik im transnationalen 
Kontext 

Migration und Kultur (Wahlpflichtveranstaltung) 2 6 

   Öffentlichkeit und Medien (Wahlpflichtveranstaltung) 2 6 
 IV. Außer- und 

überfachliche 
Kompetenzen 

IV.2 Fremdsprache Sprachkurs in einer 2. Fremdsprache mit Abschluss 
UNIcert I (B1) oder  
Zertifikatskurs Englisch mit Abschluss Unicert III/ C1  

4 6 

SUMME 30 

5.  III. Vertiefung 
Schwerpunkte* 

III.1. Vertiefung: Recht und Politik im nati-
onalen Kontext* 

Wahlpflichtveranstaltung aus Jura  2 3 

   Wahlpflichtveranstaltung aus Jura 2 3 
   Wahlpflichtveranstaltung aus den Kulturwissenschaften 2 6 
   Wahlpflichtveranstaltung aus den Kulturwissenschaften 2 6 
  III.2. Vertiefung: Recht und Politik im in-

ternationalen Kontext* 
Wahlpflichtveranstaltung aus Jura 2 3 

 IV. Außer- und 
überfachliche 
Kompetenzen 

IV.3. Praxisrelevante Fertigkeiten Praktikum 6 Wochen  9 

SUMME 30 

6. III. Vertiefung 
Schwerpunkte* 

III.2. Vertiefung: Recht und Politik im in-
ternationalen Kontext* 

Wahlpflichtveranstaltung aus Jura 2 3 

   Wahlpflichtveranstaltung aus Jura 2 3 
   Wahlpflichtveranstaltung aus Jura 2 3 
   Wahlpflichtveranstaltung aus den Kulturwissenschaften 2 6 
 IV. Außer- und 

überfachliche 
Kompetenzen 

IV.3. Praxisrelevante Fertigkeiten Schlüsselqualifikation Jura 2 3 

 BA-Arbeit    9 
 Mündliche Ab-

schluss-prüfung 
   3 

SUMME 30 

* In der Modulgruppe III werden gemäß § 7 Abs. 6 der Studien- und Prüfungsordnung (SPO) zwei der vier Schwerpunkte vertieft. In Modul III.1. und III.2. müssen je 18 ECTS-Credits erworben wer-

den. Die Veranstaltungen können frei aus dem Modulangebot gewählt werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass in der Modulgruppe III insgesamt je 18 ECTS-Credits in den beiden beteiligten 
Fakultäten erworben werden.  

Unverbindlicher Studienverlaufsplan: https://www.kuwi.europa-uni.de/de/dekanat/pruefungsangelegenheiten/Modulkatalog_Studienverlauf/index.html 



 

 

Anlage 3 der Studien- und Prüfungsordnung: Muster einer Studienverlaufsvereinbarung 

(gem. § 10 Abs. 3 dieser studiengangspezifischen Ordnung in Verbindung mit § 6 Abs. 3 und 4 ASPO) 
 

Studiengang: Recht und Politik (Bachelor of Arts) 

Name: 
______________________________________ 

Matrikel-Nr.:  _________________________ 

Fachsemester:  
_________________________ 

Bereits erbrachte ECTS-Credits: ____________ Fehlende ECTS-Credits: 

_________________________ 

 

Noch zu erbringende Studien- und Prüfungsleistungen 

aufgrund der Analyse des bisherigen Studienverlaufs: 

Semester  Modul/ Veranstaltung  ECTS-Credits  

   

   

   

   

 

Bemerkungen/Ergänzende Vereinbarungen: 

 

 
 

 
 

 
Hinweis:  
Falls die in der obigen Studienverlaufsvereinbarung festgelegten Anforderungen bis zum Ende des 
Sommer-/ Wintersemester [.V/..] in zu vertretender Weise nicht erfüllt werden, wird die oder der Stu-
dierende gemäß § 14 Abs. 5 S. 2 Ziffer 2 BbgHG exmatrikuliert.  
 

Ich stimme der obenstehenden Studienverlaufsvereinbarung zu: 

 

Datum, Unterschrift 
Studierende/r 

 Datum, Unterschrift 
Vorsitzende/r des Prüfungsausschusses 

 


